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Die Unterschiede

Der wesentliche Unterschiede zwischen der österreichischen Lösung und der 
deutschen Lösung ist natürlich…

DIE SPRACHE!

A D

XBRLXBRL
Extensible 
Business 
Reporting 
Language

XMLXML
Extensible Markup

Language

Definition WIKIPEDIA: Die Extensible Markup Language (engl. für „erweiterbare Auszeichnungssprache“), abgekürzt XML, 
ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von Textdateien. 
XML wird bevorzugt für den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen IT-Systemen eingesetzt, speziell über das Internet.
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Rechtliche Grundlagen

 Alle Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften ab Bilanzstichtag 31.12.2007 sind 
verpflichtend in elektronischer Form einzureichen im Firmenbuch 
(§ 277 Abs. 6 Unternehmensgesetzbuch)

 Unter Berücksichtigung der neunmonatigen Frist für Offenlegung des 
Jahresabschlusses (§ 277 Abs. 1 HGB) ist die Verpflichtung zur Einreichung 
faktisch erst ab Ende September 2008 wirksam. 

 Aber: Um die elektronische Einreichung attraktiver zu machen, wurden mit 
Jahresbeginn 2007 Änderungen bei den Gebühren vorgenommen: 
Bei Einreichung in Papierform ist eine Eingabegebühr von 34€ und zusätzlich eine 
Eintragungsgebühr von 41 €, also gesamt 75 € zu zahlen. 
Bei elektronischer Einreichung ermäßigt sich die Eingabegebühr auf 27 €, 
Eintragungsgebühr entfällt komplett => Ersparnis von 48 €

 Verpflichtung zur elektronischen Einreichung gilt nicht für 
kleine Kapitalgesellschaften mit Umsatzerlösen < 70.000 €; 
hier genügt die Papierform

 Keine Offenlegungspflicht für Einzelunternehmen und Personengesellschaften

A



06.12.2007 4

Rechtliche Besonderheiten A

Die Veröffentlichung von Jahresabschlüssen
erfolgt in Deutschland unter Federführung

des
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Leistungsumfang
Finanzonline A

Finanzonline 
vereinheitlicht die elektronisch
einzureichenden Unterlagen 

unter einem Dach!
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Rechtliche Grundlagen

 Das Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister (kurz: EHUGEHUG) gilt seit 01.01.2007 für alle Abschlüsse, 
die das Geschäftsjahr 2006 oder ein späteres Geschäftsjahr betreffen.

 Was die Art der Einreichung betrifft, schreibt das EHUG eine elektronische schreibt das EHUG eine elektronische 
Einreichung vorEinreichung vor; für eine Übergangszeit von drei Jahren wird durch eine 
Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz jedoch noch 
eine Papier-Einreichung zugelassen.

 Offenlegungspflichtig sind:Offenlegungspflichtig sind:
- Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA)
- eingetragene Genossenschaften
- Personenhandelsgesellschaften ohne eine
- natürliche Person als persönlich haftender
- Gesellschafter (z. B. GmbH & Co. KG)
- große Personenhandelsgesellschaften
- große Einzelkaufleute
- Banken
- Versicherungsunternehmen
- große wirtschaftliche Vereine
- große öffentlich-rechtliche Rechtsträger als Kaufleute
- Zweigniederlassungen bestimmter
- ausländischer Kapitalgesellschaften

D
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Auch in Deutschland ist das Auch in Deutschland ist das 
Einreichen in elektronischer Einreichen in elektronischer 

Form finanziell attraktiv!Form finanziell attraktiv!

Rechtliche Grundlagen

 Veröffentlichungspflichtige Unterlagen

- Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
- Lagebericht bzw. Konzernlagebericht
- Bericht des Aufsichtsrates
- Ergebnisverwendungsvorschlag und -beschluss
- Entsprechungserklärung börsennotierter Gesellschaften

-- Kleine Gesellschaften mKleine Gesellschaften müüssen nur ihre Bilanz mit Anhang ssen nur ihre Bilanz mit Anhang 
ververööffentlichen.ffentlichen.

 Preisfrage: Papier oder XBRL?Preisfrage: Papier oder XBRL?

Grundsätzlich berechnet sich das Publikationsentgelt nach sichtbaren 
Zeichen (ohne Leerzeichen).
Papier: 2,5 ct/Zeichen
XBRL: Staffeltarif ab 1,0 -> 0,1 ct/Zeichen

D
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EHUG: Mögliche öffentliche Einreichungswege
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Direkter Einreichungsweg
durch den steuerlichen Berater über DATEV
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Inhalte der Einreichung und Übertragung

Orientierung am Mindestumfang der Offenlegungspflicht
des jeweils vorliegenden Abschlusses

 Stammdaten
 Eindeutiger Identifizierer: Handelsregister-Nr.
 Allgemeine Stammdaten (Adressdaten etc.)
 „Klassifizierende Stammdaten“

(z.B. Merkmale der Größenklasse, Gesellschaftsform, etc.)
 Bilanz
 GuV
 Anhang
 Lagebericht
 […]
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“



06.12.2007 20

Workflow „Einreichung eBundesanzeiger“
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Konzeptionelle Fragen

Identisches Layout zur Papierform?!

 Grundsätzlich gilt:
Offengelegt ist der Abschluss in dem Layout, wie er im Internet erscheint
 „Papierabschluss“ ist nicht mehr „Masterdokument“!
 Layout im eBundesanzeiger wird sich von bisherigen Formaten 

unterscheiden
(z.B. Kontoform vs. Staffelform bei Bilanz)

 Layoutmöglichkeiten werden sich auf den „Kerngehalt“ des Abschlusses 
beschränken

 Standardisierung wird gefördert
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Abrechnungswege und Bepreisung

eBAnzV

Mandant

Berater

DATEV

6. Berechnung 
Honorar/Bearbeitungspauschale

1. Auftrag zur 
Übermittlung mit 

Teilnahmeerklärung 2. Übermittlung 
Jahresabschluss an 

das DATEV-RZ

3. Übermittlung an 
eBundesanzeiger4. Rechnungsstellung 

z.B. 50,- €

5. Berater zahlt X€ je 
Übermittlung
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www.leistenschneider.de


